
I
m Gespräch mit heimischen Finanzprofis
hört man immer häufiger den Satz: „Die
Zukunft des deutschen Finanzvertriebs

liegt in der betrieblichen Altersvorsorge.“
Diese Einschätzung ist in mehrfacher Hinsicht
erstaunlich. Denn erstens ist sie relativ neu –
im Drei-Säulen-Modell für Alterseinkünfte
des deutschen Alterssicherungsnetzes fristete
die bAV noch bis vor kurzem im Vergleich zur

staatlichen Rente (Säule I) und der privaten
Altervorsorge (Säule III) nahezu unbeachtet
ein wenig spektakuläres Mauerblümchen-Da-
sein –, und zweitens ist dieses Themengebiet
um ein Vielfaches komplexer als etwa die
Vorsorge mithilfe von Investmentfonds oder
Fondspolicen. 

Dass dennoch fast so etwas wie „Begeiste-
rung“ für das bAV-Thema herrscht, liegt an

der Renten-Reform-Stufe 2002. Denn seither
hat jeder (!) Arbeitnehmer ein Anrecht auf
eine der fünf Möglichkeiten, eine Betriebs-
rente anzusparen. Von den rund 34 Millionen
Gehaltsempfängern in Deutschland haben
allerdings – zwei Jahre nach der Reform – bis-
her nicht einmal sechs Millionen einen ent-
sprechenden Vertrag in der Tasche. Und damit
wird klar, wie groß die Fantasie in diesem Be-
reich nach wie vor ist. Und tatsächlich scheint
das bAV-Geschäft in Schwung zu kommen.
Olaf Keese von der Volksfürsorge Hamburg
weiß auch, warum: „Betriebliche Altersver-
sorgung bedeutet heute höhere Effektivität des
Sparens aus dem Bruttogehalt – oder ,Turbo
statt Tretroller‘. Das muss unter die Leute.“ 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2001 für
Arbeitnehmer den Anspruch auf Entgelt-
umwandlung (derzeit bis zu 2472 Euro) fest-
geschrieben. Der Arbeitnehmer hat also das
Recht auf eine betriebliche Vorsorge, der
Arbeitgeber die Verpflichtung, ein entspre-
chendes Modell anzubieten. Dabei bleibt dem
Unternehmer in dieser Frage reichlich Spiel-
raum, denn im Prinzip bestimmt er – wenn

Die betriebliche Altersversorgung zählt derzeit zu den heißesten Themen
der Finanzindustrie – und zu den kompliziertesten. Ein Überblick.
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Wege durchs      Dickicht

bAV: Schon heute ein Milliardengeschäft
Arbeitgeber und Arbeitnehmer halten sich
bedeckt. Mitte letzten Jahres wurde 60
Prozent der rund 10,3 Millionen sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitnehmer in der
Privatwirtschaft die Möglichkeit geboten,
eine betrieblichen Altersversorgung abzu-
schließen. Ein Jahr zuvor waren es erst 
29 Prozent. Umsetzung und Vertragsab-
schlüsse in großem Stil lassen jedoch auf
sich warten. Wer schon eine bAV hat,
wandelt hierfür derzeit durchschnittlich 800
Euro seines Jahresgehalts um.

Direktzusagen: 
202 Mrd. EUR

Unterstützungskasse: 
72,7 Mrd. EUR

Pensionskasse: 
72,7 Mrd. EUR

Direktversicherung: 
43,8 Mrd. EUR
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auch in Abstimmung mit dem Betriebsrat –,
wo es lang geht, anders gesagt, welcher der
fünf möglichen Durchführungswege angesteu-
ert wird. 

Und damit wird die Sache auch für den
Finanzvertrieb interessant, weil hier bei der
Suche nach einem passenden Weg sehr viel
Analyse- und Beratungs-Know-how gefragt
ist. Unterm Strich geht es zwar stets darum,
dass die betriebliche Altersvorsorge es den
Beschäftigten ermöglicht, einen Teil ihrer
Gehälter bzw. Löhne – eventuell sogar das
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld als jährliche
Einmalzahlung – steuerschonend in Beiträge
für die eigene bAV umzuwidmen. In der
Praxis ist mit dieser Erkenntnis jedoch nichts
gewonnen, denn nicht jeder Durchführungs-
weg passt auf jeden Betriebstyp. Und für den
Berater geht es nicht nur darum, einen gang-
baren sinnvollen Weg zu erarbeiten, sondern
dann auch das Unternehmen davon zu über-
zeugen. Immerhin stellt das neue Reglement
zumindest in der Theorie sicher, dass der Boss
sich nicht mehr grundsätzlich gegen eine bAV-
Lösung stellen kann, denn er ist gesetzlich da-
zu verpflichtet, eine solche anzubieten. In der
Praxis ist hier aber noch viel zu tun. Marktbe-
obachter vermuten, dass immer noch mindes-
tens 65 Prozent aller Unternehmen in Deutsch-
land keine betriebliche Altersversorgung
installiert haben. Es liegt aber auch bei den
Erwerbstätigen, ihr bAV-Recht einzufordern. 

Kein Durchblick
Weshalb dies erst zögerlich stattfindet,

hängt mit vielen Faktoren zusammen. Man-
gelnde Transparenz und ein zu hoher bürokra-
tischer Aufwand sollen wichtige Gründe dafür
sein, dass man in den Personalabteilungen der
Unternehmen eher froh darüber ist, dass bisher
noch nicht allzu große Heerscharen von bAV-
willigen Arbeitnehmern ihren gesetzlichen
Anspruch geltend machen. Die Angestellten
und Arbeiter selbst machen auch kein Hehl
daraus, dass ihnen der Durchblick fehlt und sie
über ihre Rechte noch zu wenig Bescheid wis-
sen. Mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer
beklagen zusätzlich eine lückenhafte und
schlechte Beratung durch Makler und andere
Vertriebsspezialisten. Das ist wohl auch die
Erklärung dafür, weshalb zwar inzwischen
Tausende von Unternehmern und Betrieben
aller Branchen Rahmenverträge mit bAV-Kon-
sortien, Versicherungen, Banken und anderen
Finanzdienstleistern abgeschlossen haben,
aber erst maximal zehn Prozent der Mitarbei-
ter schon den eigenen bAV-Vertrag mit ihrem
Arbeitgeber in trockenen Tüchern haben. 

Trotzdem floriert das Geschäft. Wie etwa
von der Allianz Lebensversicherungs AG zu

Betriebsrenten auf dem Vormarsch: Eine Studie der Infratest Sozialforschung ergab, dass
der Anteil von Unternehmen mit betrieblicher Altersversorgung zwischen 2001 und 2003
insgesamt von 31 auf 35 Prozent angestiegen ist. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der
Anteil der Arbeitnehmer mit Betriebsrente von 38 auf 43 Prozent. 
Die Versorgung mit Betriebsrenten ist dabei allerdings nicht symmetrisch über alle Bran-
chen verteilt. Überdurchschnittlich hoch ist demnach der Anteil von Beschäftigten mit be-
trieblicher Altersversorgung in folgenden Branchen: Kredit- und Versicherungswesen (76
Prozent), Bergbau und Energie (72 Prozent), Investitions- und Gebrauchsgüterindustrie (60
Prozent), Rechts- und Steuerberatung (58 Prozent), Datenverarbeitung (52 Prozent) sowie
Produktionsgüterindustrie (52 Prozent).
Nachholbedarf ergibt sich nach Infratest vor allem in folgenden Branchen: Erziehung und
Unterricht (10 Prozent), sonstige Dienstleistungen (14 Prozent), Gastgewerbe (21 Prozent),
Gesundheit und Sozialwesen (22 Prozent).

Anteil Beschäftigter mit betrieblicher Altersversorgung in %

mit ... Beschäftigten 1984 1987 1990 1993 1996 1999
20 bis 49 24 23 19 18 23 21
50 bis 199 48 46 44 40 39 41
200 bis 999 70 68 65 62 64 61
1000 und mehr 89 91 90 85 86 86

Anteil der Unternehmen mit betrieblicher Altersversorgung in %
(verarbeitendes Gewerbe)

mit ... Beschäftigten 1984 1987 1990 1993 1996 1999
20 bis 49 44 39 44 45 51 52
50 bis199 75 75 76 73 73 77
200 bis 999 92 91 89 91 85 87
1000 und mehr 97 99 99 97 97 97

Quelle: ifo-Institut für Wirtschaftsforschung München

Die jüngste Berichterstattung im Zusam-
menhang mit der mangelhaften Deckung
von Pensionszusagen bei großen deut-
schen Unternehmen wie Thyssen-Krupp,
Commerzbank und sogar dem Versiche-
rungsriesen Gerling war nicht gerade dazu
angetan, Vertrauen in dieses Vorsorge-
instrument zu schaffen. Gerling kam in Be-
drängnis, weil man ihm den vermeintlichen
Ausstieg aus der bAV – zumindest aber eine
drastische Kürzung bestehender Zusagen –
anlastet. Norbert Heinen, Chef der Gerling
Firmen- und Privat-Service-AG, schiebt den
Skandalmeldungen als Erklärung „ein zwin-
gend notwendiges massives Kostensen-

kungsprogramm“ hinterher. Von einem
Ausstieg aus der bAV könne aber gar keine
Rede sein. Vielmehr hätten solche Betriebs-
renten von Mitarbeitern herabgestuft wer-
den müssen, die nach einer Vereinbarung
von vor über 70 Jahren heute nicht mehr
haltbare Besitzstandsregelungen auswei-
sen. Das Leistungsversprechen an ältere
Gerling-Mitarbeiter stammte aus der Zeit, als
es für Angestellte keine gesetzliche Renten-
pflichtversicherung gab. Sie brachte nach
40 Dienstjahren eine Betriebsrente von
mehr als 50 Prozent des in den letzten zehn
Jahren durchschnittlich gezahlten Brutto-
gehalts – und das finanzierte Gerling.

Was steckt hinter dem bAV-Skandal?

Wer hat sie – und wer nicht?

Während Banker und Industriearbeiter vergleichsweise gut mit Betriebsrenten versorgt sind, gibt
es auch Branchen mit gewaltigem Aufholbedarf wie etwa das Gastgewerbe.



In der betrieblichen Altersvorsorge führen
noch lange nicht alle Wege nach Rom. Hier
gibt es, zum Teil historisch gewachsen, ins-
gesamt fünf Varianten – Durchführungs-
wege, die sich vom Konzept her sehr stark
voneinander unterscheiden:

Die Direktversicherung (pauschal 
besteuert) gilt als der traditionelle Weg.
Die Pensionskasse – als „Allrounder“ im
neuen Gewand – entpuppt sich derzeit 
als das Lieblingskind für Mittelständler
und so manchen Vermittler.
Die Unterstützungskasse – klassisch 
und traditionell gibt es sie seit Jahr-
zehnten – wird von ihrer Fangemeinde
als die „Top-Vorsorge“ im bAV-Spektrum
gefeiert.
Die Direktzusage (rückgedeckte
Pensionszusage) gilt als die „Executive-
Versorgung“ für Manager, Vorstände 
und Geschäftsführer.
Der Pensionsfonds – bisher von Anbie-
terseite erst vereinzelt in der bAV-Ange-
botspalette – wird gern auch als die 
chancenorientierte Basisrente mit Airbag 
bezeichnet. 

Einen Königsweg zur Betriebsrente gibt es
nicht, denn der Bedarf ist so individuell wie
die Unternehmen und ihre Mitarbeiterschaft.
Außerdem weist jedes bAV-Modell Vor- und
Nachteile auf, was die Entscheidung für einen
Durchführungsweg nicht einfach macht.

DIREKTVERSICHERUNG
Der Arbeitgeber schließt eine (fondsgebun-
dene) Lebens- oder Rentenpolice für den Mit-
arbeiter ab. Der Chef zahlt den Beitrag (derzeit
maximale Beitragsobergrenze 1752 Euro –
später 2148 Euro) und zumeist auch die 20
Prozent Pauschalsteuer. Vertragsdauer bis
Mindest-Endalter 60 Jahre. 

Vorteile aus Arbeitgebersicht:
+ bereits langerprobtes Modell mit einfacher 

Handhabung und relativ leichter Umsetzung 
+ geringes Haftungsrisiko für Renten-

zahlungen 
+ Ersparnis bestimmter Sozialversicherungs-

beiträge (nur bis 2008) möglich, wenn der 
Mitarbeiter nicht die Riester-Zulage wählt – 
aber nur bei Einmalzahlungen, z. B. Ur-
laubs- oder Weihnachtsgeld 

+ keine Beiträge zum Pensionssicherungs-
verein (PSV)

+ belastet die Unternehmensbilanz nicht

Nachteil aus Arbeitgebersicht:
– bereits andere in der Firma bestehende 

Pensionsansprüche können nicht auf die
Direktversicherung übertragen werden

Vorteile für den Mitarbeiter: 
+ geringe Kostenbelastung 
+ gleichzeitig Zulagenförderung und 

lukrative Pauschalbesteuerung
+ höhere Rendite möglich – wenn 

Direktversicherung in Fonds anlegt 
+ enthält Hinterbliebenenabsicherung und 

oft auch finanziellen Schutz bei Berufs-
unfähigkeit 

+ kann beim Arbeitgeberwechsel 
„mitgenommen“ werden

+ Zulagen – Riester-fähig

Nachteil für den Mitarbeiter:
– Leistungen frühestens ab 60. Lebensjahr

Das Modell aus Sicht des Vermittlers:
+ einfache, wenig zeitaufwendige Beratung 

PENSIONSKASSE
Der Arbeitgeber schließt für den Mitarbeiter eine
Rentenpolice bei einer von der BaFin zugelas-
senen Pensionskasse ab. Viele Konzerne unter-
halten eigene Pensionskassen nur für den eige-
nen Mitarbeiterkreis. Und: Nahezu alle Lebens-
versicherer bieten mit neu gegründeten Pen-
sionskassen den Zugang für alle Branchen und
Beschäftigten des Arbeitsmarktes.

Vorteile aus Arbeitgebersicht:
+ wenig Verwaltungsarbeit, die meist vom 

kooperierenden Versicherungsunternehmen 
federführend erledigt wird

+ geringes Haftungsrisiko für Rentenzahlung 
+ Ersparnis der Sozialversicherungsbeiträge 

möglich
+ keine Abgaben an den PSV 

Nachteil aus Arbeitgebersicht:
– bereits anders gestaltete vorhandene Pen-

sionsansprüche können nicht auf die neue 
Pensionskasse übertragen werden

Vorteile für den Mitarbeiter: 
+ Beiträge bis zu 4 Prozent der Beitragsbe-

messungsgrenze (BBG) können steuer- 
und (bis 2008) sozialabgabenfrei bleiben 

+ Riester-Zulagen möglich 
+ Hinterbliebenen- und oft auch BU-Schutz 
+ geringe Kostenbelastung 
+ kann beim Arbeitgeberwechsel mitgenom-

men werden 
+ höhere Rendite, wenn Anlage in Fonds

Nachteile für den Mitarbeiter:
– geringe Steuerfreibeträge
– Rückkaufswert-Problematik beim

Arbeitgeberwechsel

Das Modell aus Sicht des Vermittlers: 
– beratungsintensiv, weil bestimmte Beson-

derheiten –bis hin zu versicherungsmathe-
matischen – bei manchen Pensionskassen 
berücksichtigt werden müssen

UNTERSTÜTZUNGSKASSE
Rückgedeckte U-Kassen ähneln als rechtsfähi-
ge Versorgungseinrichtung der Lebensversiche-
rung. Die U-Kasse ist Pflichtmitglied im PSV und
muss dorthin Beiträge entrichten. 

Vorteile aus Arbeitgebersicht:
+ vorhandene Pensionszusagen sind auf die 

U-Kasse übertragbar
+ Ersparnis von Sozialversicherungsbeiträgen 

(bis 2008), belastet die Bilanz nicht 
+ gerade für GmbH-Geschäftsführer-

Vorsorgemodell geeignet 

Nachteile aus Arbeitgebersicht:
– laufende Kosten für Verwaltung und 

Zahlung an den Pensionssicherungs-
verein (PSV)

– zeitaufwendiges Procedere zum Start und 
in der weiteren Verwaltung

– relativ großes Haftungsrisiko für spätere 
Rentenleistungen, wenn schlechte Renditen 
erzielt werden

– bereits bestehende Direktzusagen in der 
Firma können nur stufenweise in die 
U-Kasse überführt werden. Übertragung 
bedeutet gleichzeitig Liquiditätsverlust

Vorteile für den Mitarbeiter: 
+ faktisch unbegrenzte und im Vergleich zu 

anderen Durchführungswegen 
ungedeckelte Beitragshöhe möglich 

+ hohe Steuerfreibeträge für spätere Renten 
bis zu 4116 Euro jährlich 

+ Einzahlungen sind steuer- und (bis 2008) 
sozialversicherungsfrei

Nachteile für den Mitarbeiter:
– keine Zulagenförderung (Riester nein)
– sehr konservative Kapitalanlage
– schwierig bei Arbeitgeberwechsel, kann 

privat meist nicht fortgeführt werden

Das Modell aus Sicht des Vermttlers: 
beratungsintensiv, es gibt zwei Varianten 
von U-Kassen – pauschal dotiert oder 
rückgedeckt. Allein die rückgedeckte 
U-Kasse ermöglicht Einzahlungen als 
Entgeltumwandlung für den Arbeitnehmer.
Die Rückdeckung erfolgt bei Lebensver-
sicherern, die Ansprüche auf die Leistung
aus der Rückdeckungsversicherung 
werden an den Arbeitnehmer verpfändet

DIREKTZUSAGE
Sie wird auch als unmittelbare Versorgungs-
zusage oder Pensionszusage bezeichnet und
gilt als die „Mutter aller bAV-Varianten“. Der
Arbeitgeber sagt dem Mitarbeiter eine Rente zu.
Dazu schließt er meist eine Rückdeckungsver-
sicherung ab. Der Arbeitgeber ist selbst Träger
der Versorgung. Die Zusage erscheint in der
Bilanz und kann die Unternehmensbonität
verschlechtern.

Vorteile aus Arbeitgebersicht:
+ der Chef entscheidet über die Art der 

Geldanlage 
+ hohe Steuerersparnis durch Pensions-

rückstellung 
+ Ersparnis von Sozialversicherungs-

beiträgen (bis 2008) 
+ auch für den GmbH-Geschäftsführer als 

Vorsorgemodell geeignet 
+ Liquidität bleibt im Unternehmen 
+ Versorgungsrisiko kann ganz oder teilweise 

abgegeben werden

Nachteile aus Arbeitgebersicht:
– Zahlungen und Beitragskosten für PSV
– Kosten für notwendiges Bilanzgutachten
– hoher Verwaltungsaufwand
– Haftungsrisiken für spätere 

Rentenzahlung
– Arbeitnehmer kann diesen bAV-

Durchführungsweg ablehnen

Fünfmal betriebliche Altersvorsorge – eine kurze Übersicht
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hören ist, rekrutierte sie stolze 40 Prozent
ihres gesamten Neugeschäfts im Vorjahr aus
der bAV-Akquise. Trotz aller Hemmnisse tut
sich hier also ein Milliardenmarkt auf, was die
eingangs erwähnte These von der großen
Bedeutung der bAV für den Finanzvertrieb nur
bestätigt. Nach Schätzungen aus Finanzdienst-
leistungskreisen soll der Gesamtbestand an
zugesagten bAV-Leistungen, den so genannten
Deckungsmitteln, bis zum Jahr 2010 von heu-
te knapp 343 Milliarden Euro auf nahezu eine
Billion Euro anwachsen. Und auch damit ist
das Potenzial nach Expertenauffassung noch
immer nicht ausgereizt.

Bis jedoch solche Summen realisiert wer-
den, hat der Vertrieb noch ein ordentliches
Stück Arbeit vor sich, nicht nur in Sachen
Akquise, sondern auch wissensmäßig. Die
Vielfalt der gesetzlichen Möglichkeiten und
Auflagen einer geförderten bAV vernebeln
selbst gestandenen Vertrieblern den Durch-
blick. Die Maklerin Elke Scholz-Krause hat
deshalb kurzerhand nochmals monatelang die
Schulbank gedrückt. Seit einem Jahr darf sie
sich jetzt geprüfte Fachkauffrau für betrieb-
liche Altersvorsorge mit IHK-Abschluss nen-
nen. „Schon Jahre zuvor hatte ich mich auf die
Betriebsrententhematik spezialisert“, erzählt
sie. Trotz anstrengender Paukerei ist sie im
Rückblick mit ihrer bAV-Weiterbildungsmaß-
nahme beim Campus Institut in Oberhaching
zufrieden. Denn für die Maklerin hat es sich
gelohnt: 15 bAV-Abschlüsse mit Unternehmen
seit ihrem Prüfungsabschluss halten sie auf
Trab, denn auch die Mitarbeiterschaft muss
individuell ins Vorsorge-Boot geholt werden.
Jeder einzelne Mitarbeiter will persönlich
beraten werden.

Steigende Bereitschaft
Mit einem nach wie vor zu beobachtenden

großen Beratungsbedarf geht aber gleichzeitig
eine Steigerung in der Bereitschaft der Arbeit-
geber einher, eine betriebliche Altersversor-
gung anzubieten. Denn mehr und mehr Fir-
menchefs gehen inzwischen pragmatischer
und zielgerichteter mit dem Thema um und
entwickeln eine klare Erwartungshaltung an
den Vertrieb. „Um tatsächlich all diesen
Anforderungen und Erwartungen gerecht wer-
den zu können, müsste der Makler deshalb
gleichzeitig Betriebswirt, Arbeitsrechtler und
Steuerberater sein“, überlegt Bernd Voßbeck
vom Campus Institut. Sein Institut hat aus
diesem Gedanken heraus einen neuen Berufs-
weg entwickelt und die ursprüngliche Kern-
kompetenz als Personalentwickler für Finanz-
dienstleister um den Schwerpunkt der fach-
lichen Qualifikation zum bAV-Spezialisten
erweitert. Aus- und Weiterbildung sollen ein-

hergehen mit der Maklerverpflichtung zum
Best Advice. 

Während in der Finanzdienstleistungs-
Branche das Campus Institut, die febs AG und
die Deutsche Versicherungs-Akademie (DVA)
wichtige Ansätze zur bAV-Schulung, -Quali-
fikation und -Spezialisierung in Form von
Seminaren und Studiengängen liefern, häufen
sich im Alltag bAV-suchender Firmen die
Probleme. Wenn beispielsweise in der produ-
zierenden Industrie Unternehmen wie Linde,
Bilfinger Berger und Heidelberg Cement pla-
nen, die Auslagerung ihrer bAV-Problematik
zu betreiben, dann ist das in der Regel ein
äußerst langwieriges und schwieriges Unter-
fangen für die jeweilige Unternehmensleitung,
wenn das Problem mit eigenen Bordmitteln
geschultert werden soll. Dabei könnten die
Unternehmen es einfacher haben. „Die Arbeit-
geber sparen sich viel Arbeit und Mühen,
wenn sie z. B. mit einem Versicherungsmakler
zusammenarbeiten“, kritisiert Oliver Dobner
solche Alleingänge, denn die Unternehmer
seien nun einmal in der Regel mit der Vielfalt
an bAV-Produkten überfordert. Als einer der
Geschäftsführer beim Groß-Makler Marsh &
McLennan erklärt er auch, warum: „Ein Mak-
ler kann – anders als das den Unternehmern
normalerweise möglich ist – aus der Produkt-
vielfalt aller Anbieter für jeden Kunden ein
individuelles Portfolio zusammenstellen.“
Außerdem könne nur ein unabhängiger Bera-
ter den Arbeitgeber bei der Umsetzung des
Programms wirklich anbieterübergreifend
unterstützen. Und schließlich übernehme der
jeweilige Berater auch noch die Verantwor-
tung für seine Empfehlungen – Haftungsfra-
gen eingeschlossen. Im internationalen Netz-
werk von Marsh & McLennan spielt Dobner
im Team mit anderen bAV-Spezialisten auf der
gesamten Klaviatur der Betriebsrenten – bis
zum kompletten Outsourcing. Aber auch alle
anderen innerbetrieblichen bAV-Konstellatio-
nen sind möglich – auch wenn Dobner grund-
sätzlich der Ansicht ist, dass im Hinblick auf
die Vielfalt der Durchführungswege ein Weni-
ger an Möglichkeiten vielleicht mehr gewesen
wäre. Die Vielfalt ist nun aber einmal vorhan-
den. Daraus lässt sich ein für alle Beteiligten
schlüssiges bAV-Konzept auf keinen Fall „mal
eben schnell“ nach einer ausführlichen
Beratung verkaufen. Im Gegenteil, das kann
dauern. Praktiker kalkulieren mindestens drei
Monate ein: vom ersten Gespräch über
Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse –
auch mit dem Betriebsrat – bis hin zur kon-
kreten Präsentation und dem Abschluss. Das
ändert nichts daran, dass die betriebliche Vor-
sorge ein interessantes Feld ist, der schnelle
Abschluss ist damit aber nicht möglich. FP

Vorteile für den Mitarbeiter:
+ Einzahlungen sind steuer- und (bis 2008) 

sozialversicherungsfrei 
+ hohe Steuerfreibeträge bei Einzahlungen 

bis zu 4116 Euro jährlich möglich 
+ BU- und Hinterbliebenenabsicherung 

möglich 
+ laufende Beiträge und 

Einmalbeiträge sind 
flexibel wählbar

Nachteile für den Mitarbieter
– keine Zulagenförderung (Riester nicht 

möglich)
– bei Arbeitgeberwechsel, privat keine 

Fortführung möglich

Das Modell aus Sicht des Vermittlers: 
erfordert viel Beratungsgeschick in der 
Anbahnungsphase beim Arbeitgeber, 
weil die Direktzusage im Vergleich zu 
den anderen Durchführungswegen in 
der Abwicklung mit hohem Verwaltungs-
aufwand verbunden sein kann

PENSIONSFONDS
Der Pensionsfonds ist das jüngste Konzept auf
dem deutschen bAV-Markt. Der Fonds ermög-
licht höhere Renditen, weil er in der Kapitalanla-
ge vergleichsweise frei auf Aktien setzen kann.
Den Mitarbeitern wird dennoch garantiert, dass
sie im Rentenalter zumindest ihr eingezahltes
Kapital zurückbekommen.

Vorteile aus Arbeitgebersicht: 
+ keine Bilanzberührung 
+ wenig Verwaltungsarbeit
+ flexible Finanzierungsmöglichkeiten, 

Beitragszusagen (mit Mindestleistung) 
+ kein Vetorecht des Mitarbeiters

Nachteile aus Arbeitgebersicht:
– Kosten für Pensionssicherungsverein
– Haftungsrisiko für spätere Renten-

zahlungen, wenn der Fonds schlechte 
Renditen bringt

– bisher kaum praktische Erfahrung für den 
neuen Durchführungsweg

– vorrangig Rentenzahlung, Kapitalleistungen 
eingeschränkt

Vorteile für den Mitarbeiter: 
+ Einzahlungen steuer- und (bis 2008) 

sozialabgabenfrei 
+ flexible Kapitalanlage ermöglicht höhere 

Rendite 
+ gleichzeitig Zulagenförderung (Riester) 

und Steuerfreiheit der Beiträge  
+ kann beim Arbeitgeberwechsel mitge-

nommen werden

Nachteile für den Mitarbeiter:
– geringe Steuerfreibeträge für spätere 

Rente: maximal 2010 Euro 

Das Modell aus Sicht des Vermttlers:
Der Pensionsfonds eignet sich aufgrund 
seiner Gestalung nur für größere 
Unternehmen, weshalb er für die Mehrzahl
der Berater kein vorrangiges Betätigungs-
feld darstellen wird. Hinzu kommt, dass 
dieser Durchführungsweg sehr beratungs-
intensiv ist


